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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR 
ANHANG: Entscheidungen im Volltext 

Oberlandesgericht Celle 
Beschluss vom 09. Dezember 2005 
- 22 W 85/05 -

Zur vollziehbaren Ausreisepflicht als Voraussetzung der Sicherungshaft  (hier: Zustellungsmangel )

Zitierweise: OLG Celle v. 09.12.2005 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang 

Wortlaut der Entscheidung 

Oberlandesgericht Celle 

22 W 85/05 
28 T 114/05 Landgericht Hannover 
44 XIV 214/05 Amtsgericht Hannover 

Beschluss 

In der Abschiebehaftsache 
......................................... 

hat der 22. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Celle auf die auf Feststellung gerichtete weitere sofortige Beschwerde des Betroffenen gegen den Beschluss der Zivilkammer 28 des Landgerichts Hannover vom 22. September 2005 durch .................................................                          am 9. Dezember 2005 beschlossen: 

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben. 

Es wird festgestellt, dass die Inhaftierung des Betroffenen von Anfang an rechtswidrig war. 

..................................................... 

Der Beschwerdewert wird auf 3.000,- € festgesetzt. 

Gründe: 

I. 

Der am 14. September 2005 aus der Sicherungshaft entlassene Betroffene wendet sich mit seiner weiteren sofortigen Beschwerde gegen einen Beschluss des Landgerichts Hannover vom 22. September 2005, mit dem seine gegen den Beschluss des Amtsgerichts Hannover vom 2. September 2005 gerichtete sofortige Beschwerde sowie sein Prozesskostenhilfeantrag zurückgewiesen worden war. 
Die Kammer hat mit dem angefochtenen Beschluss festgestellt, dass die Inhaftierung des Betroffenen rechtmäßig gewesen sei; soweit die Entscheidung die vorläufige Ingewahrsamnahme betreffe, werde die weitere sofortige Beschwerde nicht zugelassen. 

II. 

Die weitere sofortige Beschwerde des Betroffenen gegen die Feststellung der Rechtmäßigkeit seiner Inhaftierung durch die Beschwerdekammer ist zulässig und begründet. 

Die angefochtene Entscheidung des Landgerichts hält der auf die weitere sofortige Beschwerde hin vorzunehmenden rechtlichen Nachprüfung nach § 27 Abs. 1 FGG nicht stand. Die Entscheidung beruht auf einer Verletzung des Gesetzes. 

Die vom Amtsgericht angeordnete Inhaftierung des Betroffenen war von Anfang an rechtswidrig. 

Die Anordnung der Abschiebungshaft nach § 62 Abs. 2 Nr. 2 bzw. 5 AufenthG setzt voraus, dass der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist (§ 58 AufenthG). Das war hier nicht der Fall. 

1. 

Das Landgericht hat dazu ausgeführt, die dem Betroffenen aufgrund seiner Eheschließung erteilte Aufenthaltserlaubnis sei mit Verfügung der Ausländerbehörde vom 23. Mai 2005 unter Anordnung der sofortigen Vollziehung widerrufen und der Betroffene gleichzeitig zur Ausreise aufgefordert worden. Da der Betroffene seit dem 20. Januar 2005 unbekannten Aufenthalts gewesen sei, sei diese Verfügung öffentlich zugestellt worden. Die Kammer stellt dann weiter fest: „Diese 
Verfügung ist seit dem 9. Juli 2005 unanfechtbar".

Die Tatsachenfeststellungen sind für den Senat als Gericht der weiteren Beschwerde grundsätzlich bindend; eine Nachprüfung tatsächlicher Verhältnisse in der dritten Instanz ist ausgeschlossen, § 27 Abs. 1 S. 2 FGG i.V.m. § 559 ZPO. Diese Bindung setzt aber voraus, dass verfahrensrechtlich zulässige und begründete Bedenken gegen die Feststellungen nicht bestehen, anderenfalls entfällt die Bindung, § 559 Abs. 2 ZPO (Keidel/Kuntze/Winkler, FGG ,15. Aufl.     § 27 Rdn. 44). 

So liegt die Sache hier. Den Feststellungen liegen unzureichende Ermittlungen zugrunde: Das Landgericht hat vorgetragene und aktenkundige Tatsachen übergangen, die entscheidungserheblich sind. Aus der Beschwerdeschrift - die durch den Akteninhalt bestätigt wird - ergibt sich folgender Sachverhalt: 

Der Betroffene hat gegen den Widerruf seiner Aufenthaltserlaubnis vor dem Verwaltungsgericht Hannover unter dem 12. September 2005 Klage erhoben und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt (Az. ....................). Mit Beschluss vom 14. September 2005, den der Beschwerdeführer dem Landgericht bereits unter dem 19. September 2005 vorgelegt hat, hat das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung der Klage wiederhergestellt und in der Entscheidung u.a. ausgeführt, die Verfügung der Ausländerbehörde vom 23. Mai 2005 sei dem Betroffenen nicht wirksam im Wege der öffentlichen Zustellung bekannt gemacht worden, weil die gesetzlichen Voraussetzungen dafür (§ 15 Abs. 1 a VwZG) nicht vorgelegen hätten. Von dieser verwaltungsgerichtlichen Bewertung 
will und kann der Senat nicht abweichen. 

Damit aber war der Betroffene schon zum Zeitpunkt der Anordnung der Abschiebehaft nicht vollziehbar ausreisepflichtig, denn ein Verwaltungsakt wird erst dann wirksam, wenn er dem Betroffenen bekannt gemacht wird, § 43 Abs. 1 VwVfG. 

2. 

Der Senat verkennt nicht, dass der Haftrichter an die der Ausweisung und Abschiebung zugrunde liegenden Verwaltungsakte gebunden ist, wenn keine Anhaltspunkte für ihre Nichtigkeit vorliegen. Dies entspricht auch den allgemeinen verwaltungsrechtlichen Regelungen, nach denen ein Verwaltungsakt - ausgenommen, er wäre nichtig - wirksam ist und bleibt, solange und soweit er nicht 
zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist, § 43 Abs. 2 VwVfG. Die Gewährung von Rechtsschutz für den Bereich der Abschiebung im Übrigen obliegt ausschließlich den Verwaltungsgerichten (BGHZ 98, 109). Der Haftrichter hat nicht zu prüfen, ob die Ausländerbehörde die Abschiebung zu Recht betreibt, insbesondere, ob eine Ausweisungsverfügung zu Recht ergangen ist und fortwirkt (BGHZ 78, 145). 

Hier aber steht nicht die materielle Rechtmäßigkeit der Ausweisungsverfügung in Rede, sondern die Zustellung als deren Wirksamkeitsvoraussetzung. Ohne wirksamen Widerruf aber dauerte die Aufenthaltsgestattung fort; der Betroffene war nicht vollziehbar ausreisepflichtig. Dies ist von Amts wegen zu beachten (Renner, AusIR, 8. Aufl. § 62 AufenthG Rdn. 14; zur fehlenden Zustellung eines       Asylablehnungsbescheides s.a. OLG Stuttgart, Urteil v. 20. Juli 2005, Az. 4 U 71/05). 

So entspricht es zwischenzeitlich ganz herrschender Rechtsprechung, dass ein Ausländer ungeachtet der Verwirklichung eines Haftgrundes grundsätzlich nicht in Abschiebungshaft genommen werden kann, solange ihm auf Grund eines ersten Asylantrags zur Durchführung des Asylverfahrens der Aufenthalt im Bundesgebiet 
gestattet ist,  § 55 Abs.1 Satz 1, § 67 AsylVfG (z.B. BayObLGZ 1999, 97; KG in FGPrax 2001, 40; OLG Frankfurt in InfAusIR 1998, 457; OLG Naumburg in FGPrax 2000, 211; weitere Hinweise bei Melchior Abschiebungshaft - Bearbeitung 01/2001 - Rdn.1120f). Schließlich prüft der Haftrichter auch, ob eine einmal begründete Aufenthaltsgestattung, die einer Sicherungshaft entgegenstand, nach Maßgabe des § 67 Abs. 1 AsylVerfG zwischenzeitlich wieder erloschen ist (vgl. z.B .BayObLG in InfAusIR 2000, 228; BayObLG in InfAusIR 2000, 453; OLG Naumburg FGPrax 2000, 211 f). Dies schließt dann zwangsläufig auch die Prüfung von Zustellungsfragen ein, weil das Erlöschen der Aufenthaltsgestattung z.B. nach § 67 Abs. 1 Nr. 4 oder Nr. 6 AsylVerfG von der wirksamen Zustellung ab- 
hängt (dazu auch Beichel-Benedetti, NJW 2004, 3015, 3018).

Gleiches muss nach Auffassung des Senats auch für andere Aufenthaltsgestattungen gelten. 

3. 

Es mag dahinstehen, inwieweit sich dem Gericht die Frage der Unwirksamkeit der öffentlichen Zustellung bereits nach dem Akteninhalt und der mündlichen Anhörung des Betroffenen und seiner Ehefrau aufdrängen musste. Nach der Vorlage der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung vom 14. September 2005 in der Beschwerdeinstanz war jedenfalls klar, dass keine ordnungsgemäße öffentliche Zustellung erfolgte. Das Beschwerdegericht konnte daher nicht von einer vollziehbaren Ausreiseverpflichtung ausgehen. 

III. 

Die Ablehnung der Prozesskostenhilfe durch die Beschwerdekammer ist vom Betroffenen nicht gesondert angefochten worden. Ausführungen dazu enthält die weitere sofortige Beschwerde nicht. Im Übrigen sind trotz mehrfacher Ankündigung niemals ordnungsgemäße Prozesskostenunterlagen vorgelegt worden. 

Einen Prozesskostenhilfeantrag für das Verfahren der weiteren sofortigen Beschwerde hat der Betroffene nicht gestellt. 

IV. 

Die weitere sofortige Beschwerde ist unzulässig, soweit der Betroffene die Feststellung der Rechtmäßigkeit der vorläufigen Ingewahrsamnahme rügt. Diese beruht nach den Ausführungen der Kammer auf § 18 Abs. 1 Nr. 2a Nds. SOG. Derartige Entscheidungen sind nach § 19 Abs. 2 Satz 4 SOG lediglich dann mit der weiteren sofortigen Beschwerde anfechtbar, wenn das Landgericht sie wegen 
der grundsätzlichen Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Frage zulässt. Das ist hier nicht der Fall. 

V. 

Gerichtskosten nach § 14 FreihEntzG waren wegen unrichtiger Sachbehandlung nicht zu erheben, § 16 KostO. Dies gilt insgesamt, d.h. sowohl für das Verfahren über die weitere sofortige wie auch über die sofortige Beschwerde. 

Die Auslagen des Betroffenen hat der Senat der beteiligten Region nach § 16 FreihEntzG auferlegt, weil kein begründeter Anlass für den Antrag auf Anordnung der Sicherungshaft im Sinne von § 16 Satz 1 FreihEntzG vorlag.

Diesseits in das Internet eingestellt im März  2006.
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